
Auszug aus der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) 
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§ 51 StrlSchV 

 

Anerkennung von Kursen 
 
Kurse nach § 47 Absatz 3, § 48 Absatz 1 Satz 1, § 49 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit § 

47 Absatz 3 und § 49 Absatz 3 in Verbindung mit § 48 Absatz 1 Satz 1 sind von der für die 

Kursstätte zuständigen Stelle anzuerkennen, wenn 

1. die Kursinhalte geeignet sind, die für das jeweilige Anwendungsgebiet notwendigen 

Fertigkeiten und das notwendige Wissen im Strahlenschutz entsprechend § 47 Absatz 3 zu 

vermitteln, 
  

2. die Qualifikation des Lehrpersonals, die verwendeten Lehrmaterialien und die Ausstattung 

der Kursstätte eine ordnungsgemäße Wissensvermittlung gewährleisten und 
  

3. eine Erfolgskontrolle stattfindet. 


